An das 
Sächsische Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie 
Abteilung 3 
Referat 35 Kontrolldienst Pflanzlicher Bereich 

Amtliche Futtermittelüberwachung

Hugo-Junkers-Ring 9
01109 Dresden-Klotzsche
Post: Zur Wetterwarte 11 

Fax-Nr.: 0351 – 89 28 35 99
Anzeige nach § 30 a Futtermittelverordnung (FMV) 

Hiermit zeige ich an, dass 

 FORMCHECKBOX 
 mein/unser Betrieb gewerbsmäßig Futtermittel für Heimtiere in den Verkehr bringen 
   wird. 


(§ 30 a, Absatz 1 FMV)

 FORMCHECKBOX 
 mein/unser Betrieb gewerbsmäßig 

 FORMCHECKBOX 
 ortsfeste Anlagen 


 FORMCHECKBOX 
 mobile Anlagen 

   zur Herstellung von Futtermittel anderen überlassen oder in diesen Anlagen Futter-

   mittel im Lohnauftrag für andere herstellen will. 

(§ 30 a, Absatz 3 FMV)

Antragsteller: 

	Name/Firma:
     

	Telefon: 
     

	Straße: 
     

	Fax
     

	PLZ, Ort: 
     

	Verantwortlicher: 
     

	Beginn der oben genannten Tätigkeit :
	     


Ich gebe folgende Erklärung ab: 
Mir ist bekannt, dass ich diese Tätigkeit bei beweglichen Anlagen (§ 30 a, Absatz 3) auch bei der zuständigen Behörde anzeigen muss, in deren Bereich die Anlage eingesetzt wird. 

Es werden keine Tätigkeiten ausgeführt, die nach der Verordnung (EG) Nr. 183/2005 einer Zulassungs- oder Registrierungspflicht unterliegen. 

     
----------------





    

---------------
Ort, Datum 
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